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Erlass der Haushaltssatzung der Gemeinde Haseldorf für das 
Haushaltsjahr 2019 
 
Sachverhalt: 
Der Entwurf der Haushaltssatzung der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 
2019 ist als Anlage 1 beigefügt.  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Haushaltsveranschlagungen sind im Einzelnen dem Entwurf zu entnehmen. Eine 
mögliche Änderung der Realsteuerhebesätze ist in dem Entwurf nicht berücksichtigt 
worden.  
 
Der Haushaltsentwurf der Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2019 weist er-
neut einen Fehlbedarf aus. Nach einem planerischen Jahresfehlbetrag im Ergebnis-
haushalt gemäß der 1. Nachtragshaushaltsplanung des Haushaltsjahres 2018 in Hö-
he von 108.500,-- € schließt der Haushalt 2019 mit einem negativen Ergebnis in Hö-
he von 133.300,-- €. Die negative Entwicklung setzt sich gemäß mittelfristiger Fi-
nanzplanung auch in den Folgejahren fort.  
 
Das Land erwartet von den Kommunen eine umsichtige Haushaltspolitik, um den 
aktuellen Herausforderungen entgegentreten und eine nachhaltige Aufgabenerfül-
lung sicherstellen zu können. Es ist daher dringend erforderlich, weitere Haushalts-
konsolidierungsmaßnahmen zu ergreifen. Ziel der Haushaltskonsolidierung muss es 
sein, neue Defizite im Ergebnishaushalt zu vermeiden und ggf. aufgelaufene Defizite 
abzubauen und eine Zunahme der Verschuldung insgesamt zu vermeiden. Hinweise 
des Landes zur Beschränkung der Aufwendungen und Ausschöpfung der Ertrags-
quellen sind als Anlage 2 beigefügt.  
 
Die Richtlinien des Landes zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszu-
weisungen sind als Anlage 3 beigefügt. Das Land hat darauf hingewiesen, dass die 
Richtlinien zurzeit überarbeitet werden. Es ist beabsichtigt, die Mindesthebesätze als 



Voraussetzung für einen Antrag auf Fehlbetragszuweisungen ab dem 01. Januar 
2019 für die Grundsteuer A auf 380 Prozent, für die Grundsteuer B auf 425 Prozent 
und für die Gewerbesteuer auf 380 Prozent anzuheben. Aktuell hat die Gemeinde für 
alle 3 Abgabearten die Hebesätze auf jeweils 350 Prozent festgesetzt. Gemäß Ent-
wurfsplanung würden sich daraus Erträge in Höhe von 37.200,-- € bei der Grund-
steuer A, 226.000,-- € bei der Grundsteuer B und 415.000,-- € bei der Gewerbesteu-
er ergeben. Eine Veränderung der Hebesätze um jeweils 10 Prozent-Punkte würde 
die Erträge um rd. 1.000,-- bei der Grundsteuer A, um rd. 6.500,-- € bei der Grund-
steuer B und um rd. 12.000,-- € bei der Gewerbesteuer verändern. Bei Festsetzung 
der Hebesätze auf die gemäß den Richtlinien des Landes zur Gewährung von Fehl-
betrags- und Sonderbedarfszuweisungen voraussichtlich festgesetzten Mindestwerte 
würden Mehreinnahmen in Höhe von rd. 3.000,-- € bei der Grundsteuer A, rd. 
48.750,-- € bei der Grundsteuer B und rd. 36.000,-- € bei der Gewerbesteuer zu er-
warten sein.  
 
 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt der Gemeindevertretung, die Haushaltssatzung der 
Gemeinde Haseldorf für das Haushaltsjahr 2019 entsprechend dem vorliegenden 
Entwurf – mit den im Ausschuss empfohlenen Änderungen – zu beschließen. 
 
Die Gemeindevertretung beschließt die Haushaltssatzung der Gemeinde Haseldorf 
für das Haushaltsjahr 2019 gemäß Beschlussempfehlung des Finanzausschusses.   
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Klaus-Dieter Sellmann 
 
 
 
Anlagen:  
Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 
Hinweise zur Beschränkung der Aufwendungen und Ausschöpfung der Ertragsquel-
len 
Richtlinien zur Gewährung von Fehlbetrags- und Sonderbedarfszuweisungen 
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